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I . Das Schukhaus .

Für das Verhalten der Schüler im Schulhause gilt der
Grundsatz , daß sich jeder so benimmt , wie es für den Besuch
eines fremden Hauses sich geziemt . Als Spiel - und Tummel¬
platz haben wir den Schulhof , den Spiel - und Turnplatz und
die Turnhalle . Das Schulhaus ist für die Studien bestimmt ;
es wäre ungehörig , die Zwanglosigkeit von dort hierher zu über¬
tragen . Das Schulhaus wird eine Viertelstunde vor Beginn des
Unterrichts geöffnet . Zugleich beginnt auch die Aufsicht in den
Wandelhallen und Fluren .

Es ist untersagt , auf den Treppen , in den Wandelhallen
und Fluren zu laufen und sich zu necken oder zu balgen .

Von den Osterklassen wird die nördliche Treppe mit der dazu
gehörigen Hoftür , von den Michaelisklassendie südliche benutzt .

Im Haufe und in seiner Umgebung soll niemand Papier
umherwerfen , sondern Papier und dgl . in die Papierkörbe tragen .

Es ist ungehörig , auf den Boden zu spucken .
Für die Benutzung der Wandelhallen bei schlechtem

Wetter gelten diese Bestimmungen : Es entscheidet derjenige Lehrer ,
welcher die Hofaufsichthat , ob die Schüler während der Pause
in den Wandelhallen bleiben dürfen . Er benachrichtigtdie drei
anderen aufsichlführenden Lehrer , daß er gestattet habe , die
Wandelhallen zu benutzen . Die Schüler sind je nach der Lage
ihres Klassenzimmers entweder auf die untere oder die obere
Wandelhalle angewiesen . Damit die obere Wandelhalle nicht
überfüllt werde , geht die 0111° in die untere . Die Flure sind
für die Primaner bestimmt : Flur 1 sür 01°° , Flur 2 sür 01°
Flur 3 sür N1° und XI " . Abweichungen von dieser Ordnung sind
unzulässig . In den Wandelhallen sollen sich die Schüler nicht
so zwanglos und so laut benehmen , wie auf dem Hofe . Sie
gehen hier zu vier . Es ist nicht gestattet , hin und her zu laufen ,
an den Fenstern zu verweilen oder sonst in Gruppen stehen zu
bleiben . Beim Glockenzeichen gehen die Schüler langsam aus¬
einander , um das Klassenzimmeraufzusuchen .

Hat ein Schüler eine Stunde frei , so darf er sich nicht
müßig im Hause oder in den Gärten der Franckeschen Stiftungen
aushalten , sondern er muß nach Hause gehen .



Kein Schüler Hai das Recht , andere Klassenzimmer oder
sonstige Räume des Schulhauses unbefugterweisezu betreten .

Für jeden Raum des Schulhauses wird ein Geräte¬
verzeichnis geführt , das im Amtszimmer aufbewahrt wird .

II . Die Klaffe .
Das Klassenzimmermit all seinen Einrichtungen ist dem

Klassenleiterübergeben . Nach dem Geräteverzeichnisder Klasse ,
das im Amtszimmer aufbewahrt wird , stellt er fest , was an
Geräten , Bildern und dgl . vorhanden ist . Der einzelne Schüler
hat nur auf seinen Klassenplatz ein Anrecht .

Die Bänke der Klasse sind nach der Größe geordnet , so
daß jedesmal die größten Bänke den Fenstern gegenüber in der
Nähe der Tür stehen . Danach gestaltet sich die Sitzordnung der
Schüler , nach welcher sie auch in den Wandelhallen antreten .

Vor Beschädigung der Klassengeräte wird besonders ge¬
warnt . Die Wände dürfen nicht bemalt oder beschrieben werden .
Wer an seinem Klassenplatzeoder sonst im Klassenzimmereine
Beschädigung wahrnimmt , hat dem Klassenleiter Meldung zu
machen , widrigenfalls er selbst oder die Klasse für den Schaden
haften muß .

Im Klassenschrank werden Entschuldigungszettelund dgl .
als die Akten der Klasse bis zum Schluß des Schulhalbjahres
aufbewahrt . Bücher der Schüler dürfen im Klassenschranke nur
mit Genehmigung des Klassenleiters verbleiben .

Den einzelnen Klassen sind ausgewählte Bilder und Büsten
als Wandschmuck zugeteilt . Damit diese den Schülern der
Klasse nicht unverständlich bleiben , wird in jeder Klasse innerhalb
der ersten vier Wochen des Schuljahres in einer deutschen Unter¬
richtsstunde ein Schüler , in der Regel der Klassenerste, über die
Bedeutung der Kunstwerke einen Vortrag halten . Seine schriftliche
Ausarbeitung und etwa gesammelte bezügl . Drucksachen übergibt
er dem Klassenleiter , der sie in einem besonders dazu bestimmten
Kasten im Klassenschranke aufbewahrt , damit die Aufzeichnungen
für spätere Vorträge als Vorarbeit dienen können . In den oberen
Klassen von II " an aufwärts wird der Klassenerste in seinem Vor¬
trage nicht nur die Klassenbilder , sondern auch Bilder und Büsten
in den Wandelhallen und in der Aula erläutern . Auch kann
er unter Zustimmung des Klassenleiters in einer Pause seinen
Mitschülern die Bildwerke des Schulhauses zeigen und erläutern .

Jeder Schüler kann die Klassenbibliothek benutzen . Das
Verzeichnisbefindet sich in der Klasse und wird den Schülern zu¬
gänglich gemacht , oder es wird eine Übersicht der Bücher in
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